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Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen Gre-
mien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarktpolitik will
das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in seine wissenschaft-
liche Politikberatung geben.

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific policy
advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary committees
of the Federal Government and the Federal States and on current central topics of labour market
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Zusammenfassung

Das IAB geht in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Förderung der beruflichen Weiter-
bildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung auf folgende As-
pekte ein: Weiterentwicklung der Regelungen des Qualifizierungschancengesetzes, Qualifizierung
in der Transfergesellschaft, Rechtsanspruch auf Förderung des Nachholens eines Berufsabschlus-
ses, Kurzarbeit, Verstetigung der Assistierten Ausbildung, Verlängerung der Regelung zur Weiter-
bildungsprämie, Maßnahmezulassung und Bundesdurchschnittskostensätze sowie Arbeitsuchen-
und Arbeitslosmeldung.

Vor demHintergrunddes Strukturwandels unddamit einhergehenden sich änderndenAnforderun-
gen an die Qualifizierung von Beschäftigten kommt der Aus- undWeiterbildung eine wichtige Rolle
zu. Neben einer Stärkung der Ausbildungsförderung sieht der Gesetzentwurf vor allem eine Stär-
kung der Weiterbildungsförderung in besonders vom Strukturwandel betroffenen Branchen und
Betrieben vor.

Die hierzu im Gesetzentwurf unter gewissen Bedingungen vorhergesehene Aufstockung der Zu-
schüsse aus dem Qualifizierungschancengesetz ist prinzipiell nachvollziehbar.

Auch die im Gesetzentwurf für die Qualifizierung in Transfergesellschaften vorgesehenen Erwei-
terungen der Fördermöglichkeiten erscheinen sinnvoll und ermöglichen allen Beschäftigten nun
auch den Abschluss umfangreicherer Weiterbildungen.

Zudem soll Betrieben, die ihre Beschäftigten während Kurzarbeit beruflich qualifizieren, unter er-
leichterten Voraussetzungeneine längere ZahlungdesKurzarbeitergeldes ermöglichtwerden. Prin-
zipiell ist eine Verknüpfung von Kurzarbeit und Qualifizierung bei einer vorübergehenden Reduzie-
rung der Arbeitszeit sinnvoll. Wenn Weiterbildung aber während einer nicht nur vorübergehenden
Nachfrageschwäche politisch unterstützt werden soll, sollte das nicht durch Kurzarbeitergeld ge-
schehen, sondern durch eine geeignete Weiterbildungsförderung.

Personen ohne Berufsabschluss soll ein Rechtsanspruch auf die Förderung einer berufsabschluss-
bezogenen Weiterbildung eingeräumt werden. Die zu erwartenden Auswirkungen sind jedoch un-
klar. Die imGesetzentwurf geplanten Änderungenbei derMaßnahmezulassung und eine Anhebung
der durchschnittlichen Kostensätze im Bereich der beruflichen Weiterbildung sind angebracht,
ebenso wie die geplante Zusammenführung der Assistierten Ausbildung und der ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen.

Schließlich sieht der Gesetzentwurf vor, dass unverzüglich nach der Arbeitssuchend- und
Arbeitslosmeldung ein Beratungs- und Vermittlungsgespräch geführt werden soll. Hier wäre aus
Forschungssicht grundsätzlich nochmehr Flexibilität bei der Terminierung der Gespräche sinnvoll.
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Abstract

This IAB statement addresses the following issues of the draft law on promotion of further
training in times of structural change and further development of the promotion of initial
vocational training (Gesetzentwurf zur Förderungder beruflichenWeiterbildung imStrukturwandel
und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung): further development of the regulations
of the Qualification Opportunities Act (Qualifizierungschancengesetz), qualification in transfer
companies, legal entitlement to subsidized training leading toavocationaldegree, short-timework,
promotion of vocational training (Assistierte Ausbildung), extension of the regulation on training
bonuses, admission of and federal average cost rates for training measures as well as registration
of jobseekers.

Against the background of structural change, vocational training and further training are important
to meet the changing demands on the qualification of workers. In addition to strengthening the
promotionof initial vocational training, thedraft law focusesonenhancing thepromotionof further
training in sectors and companies particularly affected by structural change.

For this purpose, the draft law proposes, under certain conditions, an increase in training subsidies
defined in the Qualification Opportunities Act, which seems to be reasonable.

The draft law also enhances the possibilities to promote qualification within transfer companies,
which enables all workers to complete more extensive and longer training courses, which may be
particularly necessary for employees affected by structural change.

Moreover, firms that qualify their employees during short-time work should receive short-time
allowances for a longer period under facilitated conditions. Combining short-time work with
qualification in principle makes sense if the reduction in working time is temporary and jobs are
generally maintained. However, if further training is to be politically supported during a period of
weak demand that is not only temporary, instead of short-time work allowances, an appropriate
promotion of further training would be preferable.

Thedraft law implements a legal entitlement for low-skilledworkers to participate in trainingwhich
leads to a vocational degree. The effects of this legal change are not clear a priori.

The planned changes in the admission of training measures and the planned increase of federal
average cost rates for these measures are appropriate. Also the proposed combination of two
measures promoting vocational training (“Assistierte Ausbildung” and “ausbildungsbegleitende
Hilfen“) seems reasonable.

Finally, the draft law stipulates that the first meeting of a job seeker and a caseworker should take
place immediately after the registration as job seeking. Froma researchperspective,more flexibility
in scheduling the meetings would be preferable.

IAB-Stellungnahme 1|2020 5



1 Vorbemerkung

Der Gesetzentwurf zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Wei-
terentwicklung der Ausbildungsförderung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales enthält
folgende wesentliche Elemente:

Mit dem Gesetz werden Verbesserungen der Weiterbildungsförderung von Beschäftigten auf der
Grundlage der Regelungen aus dem Qualifizierungschancengesetz umgesetzt. In dem Kontext soll
auchdieMöglichkeit vonSammelanträgeneingeführtwerden. Vorgesehensind zudemÄnderungen
bei der Maßnahmezulassung und Anpassungen der Bundesdurchschnittskostensätze. Über eine
neue Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung soll der Zugang zum Kurzarbeitergeld
erleichtert werden. Daneben sind Regelungen zur Ausbildungsförderung enthalten, insbesondere
soll die Assistierte Ausbildung weiterentwickelt und verstetigt werden. Das Gesetz soll außerdem
ermöglichen, dass die frühzeitige Arbeitsuchendmeldung und die Arbeitslosmeldung künftig auch
elektronisch erfolgen kann. Mit dem Gesetz werden Teile des Beschlusses „Wandel gestalten“ des
Koalitionsausschusses vom 29. Januar 2020 umgesetzt. Die Regelungen zum Rechtsanspruch auf
Förderung einer beruflichen Nachqualifizierung zum Nachholen eines Berufsabschlusses setzen
eine Vereinbarung der Nationalen Weiterbildungsstrategie um.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales richtete die Anfrage an das IAB, ob es zum Gesetz-
entwurf eine Stellungnahme abgeben möchte. Das IAB hat bis zum 27.2.2020 mit der folgenden
Stellungnahme geantwortet.

2 Ausgangslage und Ziele

Trotz der derzeit robusten Verfassung des Arbeitsmarktes zeichnen sich strukturelle und konjunk-
turelleHerausforderungen ab. Zudemändern sich durchdenStrukturwandel die Anforderungen an
Qualifikationen und Kompetenzen der Beschäftigten. Die Transformationsprozesse erfordern qua-
lifikatorische Anpassungen. Hierdurch sollen in den betroffenen Branchen und Regionen Arbeits-
losigkeit vermieden und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Übergang in neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten unterstützt werden. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Aus- und Weiterbil-
dung der Beschäftigten zu. Vor diesemHintergrund sieht der Entwurf eines Gesetzes zur Förderung
der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsför-
derung verschiedene Anpassungen bei der Weiterbildungs- und Ausbildungsförderung vor.
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3 Weiterentwicklung der Regelungen des
Qualifizierungschancengesetzes

Mit der Einführung des Qualifizierungschancengesetzes zum 1.1.2019 hat die Bundesregierung
die Weiterbildungsförderung für bestimmte arbeitslose und beschäftigte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ausgeweitet. Die Förderung durch Erstattung der Weiterbildungskosten und eines
Arbeitsentgeltzuschusses für Beschäftigte wurde dabei nach Betriebsgröße gestaffelt. Kleine
Arbeitgeberwerden stärker gefördert als große, die sich stärker an denWeiterbildungskosten betei-
ligen müssen. Der Gesetzentwurf weitet diese Fördermöglichkeiten aus:

• Der neue § 82 (4) SGB III regelt, dass Beschäftigte und Arbeitgeber unabhängig von der Betriebs-
größeum5Prozentpunkte höhere Zuschüsse in der beruflichenWeiterbildungsförderung erhal-
ten können,wenneineBetriebsvereinbarungoder ein Tarifvertrag vorliegt, der betriebsbezogen
berufliche Weiterbildung vorsieht.

• Die bestehenden Zuschussmöglichkeiten durch das Qualifizierungschancengesetz werden
durch § 82 (5) SGB III sowohl bei den Lehrgangskosten als auch bei den Zuschüssen zumArbeits-
entgelt um 10 Prozentpunkte erhöht, wenn bei mindestens einem Fünftel der Belegschaft eines
Betriebes qualifikatorische Anpassungen erforderlich sind.

Zudem will der Gesetzentwurf Sammelanträge in der Weiterbildung ermöglichen, wenn eine
Gruppe von Beschäftigten mit vergleichbarer Ausgangsqualifikation, vergleichbarem Bildungsziel
oder vergleichbarer Fördernotwendigkeit qualifiziert werden soll.

Evaluationsergebnisse

Bei Investitionen inWeiterbildung stellt sich immer auchdie Finanzierungsfrage (Becker 1964). Eine
Weiterbildungsförderung für Beschäftigte ist dann angeraten, wenn sie entweder effizient ist oder
als gerecht angesehen wird (Bassanini et al. 2005). Bei intensivemWettbewerb könnten Unterneh-
men zögern, ihre Beschäftigten weiterzubilden, da Konkurrenzunternehmen diese abwerben und
damit von Weiterbildungsinvestitionen in allgemeines Humankapital profitieren würden (Stevens
1994). Informationsasymmetrien können zu einem suboptimalen Weiterbildungsangebot führen,
da die Unternehmen möglicherweise gar nicht wissen, dass sich Ausbildungsinvestitionen aus-
zahlen, oder sich unsicher über die Erträge von Weiterbildung sind. Unsicherheiten können auch
aus den Folgen der nur schwer vorhersehbaren technologischen Umbrüche resultieren. Zudem
bestehen ökonomische und gesellschaftliche Externalitäten von Bildungsinvestitionen, da etwa
Wirkungen auf die Vermeidung von Arbeitslosigkeit im betriebswirtschaftlichen Kalkül nicht ein-
bezogen werden. Wenn infolgedessen ein Marktversagen auftritt, rechtfertigt dies staatliche Ein-
griffe zur Subventionierung beruflicher Weiterbildung. Allerdings ist es schwierig, ein entsprechen-
des Marktversagen empirisch zu belegen (Bassanini et al. 2005). Einfacher lässt sich die Förderung
beruflicher Weiterbildung aus einer Gerechtigkeitsperspektive begründen, wenn angestrebt wird,
dass alle Beschäftigten Zugang zu beruflicher Weiterbildung erhalten sollen.

Für unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu Weiterbildung lässt sich eine Vielzahl empirischer
Hinweise finden. Janssen und Leber (2015) zeigen, dass im Jahr 2014 etwa die Hälfte aller Betriebe
Weiterbildungsmaßnahmen förderten. Der Anteil der Beschäftigten, die an Weiterbildung teilnah-
men, lag bei Berücksichtigung aller Betriebe bei knapp einem Drittel. Ein erheblicher Teil der
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Beschäftigtenpartizipiert also zeitweise oder dauerhaftnicht anbetrieblicherWeiterbildung. Empi-
rische Studien bestätigen dabei immer wieder, dass die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an Wei-
terbildung mit der Qualifikation steigt. Schröder et al. (2004) zeigen, dass es Personen gibt, die in
ihrem Erwerbsleben nie an beruflichen Weiterbildungen teilnehmen. Überrepräsentiert sind unter
ihnen formal geringer Qualifizierte, Arbeiter, Beschäftigte mit einer ausführenden (statt organisie-
renden) Tätigkeit, Geringverdienende und Personen, denen die eigene Bereitschaft zu einer finan-
ziellen Investition in eine Weiterbildung fehlt. Heß et al. (2019) zeigen, dass Beschäftigte mit einem
hohen Anteil an Routinetätigkeiten – die potenziell leichter ersetzbar sind – deutlich seltener an
Weiterbildung teilnehmen als Beschäftigte, die weniger Routinetätigkeiten ausüben.

FürBetriebe scheinen sich eigeneWeiterbildungsanstrengungenauszuzahlen:WieAnalysenauf der
Basis von Betriebsdaten zeigen, steigt die Produktivität der Beschäftigten in der Folge stärker als
ihre Löhne (zum Beispiel Konings und Vanormelingen 2015). Stegmeier (2012) zeigt dabei, dass in
DeutschlandBetriebemit Betriebsräten stärker in dieWeiterbildung ihrer Beschäftigten investieren
als solche ohne Betriebsrat; gleichzeitig sind Betriebemit Betriebsrat im Mittel produktiver (Müller
2012). Wie hoch die individuellen Erträge der nicht staatlich geförderten betrieblichen Weiterbil-
dung für Beschäftigte sind, lässt sich empirisch nur schwer kausal nachweisen. Dies liegt auch an
den komplexen Selektionsprozessen. An Weiterbildung nehmen vor allem Personen teil, die sich
hohe Weiterbildungserträge versprechen. Für Betriebe ist es rational, solche Beschäftigte zu för-
dern, bei denen sie hinreichend hohe Weiterbildungserträge erwarten. Die Anreize steigen weiter,
wenn es sich um betriebsspezifische Investitionen handelt und Beschäftigte längerfristig im Unter-
nehmen gehalten werden sollen.

Zu den Wirkungen des erst seit gut einem Jahr geltenden Qualifizierungschancengesetzes gibt es
bisher keine empirischen Befunde. Zum VorläuferprogrammWeGebAU, mit dem die BA die berufli-
cheWeiterbildung von Beschäftigten finanziell unterstützte, liegen aber bereitsmehrereWirkungs-
analysen vor (Dauth und Toomet 2016; Dauth 2019). Insgesamtweisen sie auf leicht positive Effekte
der Förderung auf der individuellen Ebene hin, wobei das AusmaßanMitnahme –Betriebe nehmen
Förderung für Weiterbildungen in Anspruch, die sie auch ohne Förderung durchgeführt hätten –
allerdings nicht bekannt ist. Solche Mitnahmeeffekte sind nicht auszuschließen und treten bei grö-
ßeren Unternehmen vermutlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als bei kleineren Unterneh-
men auf.

Bewertung

Grundsätzlich stehen derzeit große Anpassungen im Qualifikationsbedarf der Beschäftigten an,
etwa durch technische Veränderungenwie die Elektromobilität oder die Digitalisierung, oder durch
die sichabzeichnendeökologischeTransformationderVolkswirtschaft (z. B.Wolter et al. 2016;Mön-
nig et al. 2018). Gelingt die Anpassung im Arbeitsmarkt nicht, ist ein Aufbau struktureller Arbeitslo-
sigkeit zu befürchten, wie er seit den 1970er bis in die 2000er Jahre zu beobachten war. So zeigen
Klinger und Weber (2016) für diese Entwicklung, dass der seinerzeitige Aufbau durch Verfestigung
einmal entstandener Arbeitslosigkeit zustande kam. Hutter und Weber (2017) finden zudem nega-
tive Arbeitsmarkteffekte von qualifikationsverzerrtem technischen Fortschritt, der also hoheQuali-
fikationen begünstigt und niedrigere benachteiligt und deshalb mit Anpassungsbedarf verbunden
ist.

Wenndie privaten Akteure allein – z. B. aufgrund vonUnsicherheiten über die Erträge vonWeiterbil-
dung oder positiven externen Effekten – kein ausreichendes Qualifizierungsniveau erreichen, kann
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eine Unterstützung von staatlicher Seite bei der Weiterbildungsfinanzierung sinnvoll sein. Simula-
tionsrechnungen (Kruppe et al. 2019) zeigen zudem, dass derartige Investitionen im Falle positiver
Lohn-, Beschäftigungs- und Produktivitätseffekte (vgl. dazu u. a. die Quellen in Kruppe et al. 2019)
auch dem Staat hohe fiskalische Rückflüsse bringen können. Bei Weiterbildungsentscheidungen
spielen finanzielle Aspekte eine wichtige Rolle, aber auch weitere individuelle Gründe und Restrik-
tionen (Osiander und Stephan 2018).

Eine Aufstockung der Zuschüsse aus dem Qualifizierungschancengesetz ist aufgrund der oben
geschilderten hohen Bedeutung von Weiterbildungspolitik – unter bestimmten Bedingungen –
nachvollziehbar. Höhere Zuschüsse erhalten erstens alle Betriebe (auch KMU) bei Vorliegen einer
Betriebsvereinbarung oder eines Tarifvertrags, der betriebsbezogen berufliche Weiterbildung vor-
sieht. Dies kann, wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt, Anreize für die Sozialpartner setzen,
die Weiterbildung von Beschäftigten generell stärker in entsprechenden Vereinbarungen zu ver-
ankern. Zweitens steigen die Zuschussmöglichkeiten für Betriebe, bei denen ein hoher Anteil an
Beschäftigten qualifiziert werden muss. Neben den bestehenden Einschränkungen des Gesetzes
(u. a. Förderung für eine Person nur alle vier Jahre, nur wenn der Job vom Strukturwandel bedroht
ist und nur bei Maßnahmen von mindestens vier Wochen) ist für höhere Zuschüsse allerdings
eine weitere Voraussetzung zu erfüllen, nämlich, dass die beruflichen Kompetenzen von mindes-
tens 20 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes denbetrieblichen Anforderungen voraussichtlich
nicht oder teilweise nicht mehr entsprechen. Dies kann Unternehmen bei der Bewältigung gravie-
render betrieblicher Veränderungen unterstützen und damit sachgerecht sein, wobei die Grenze
von 20 Prozent jedoch willkürlich gezogen erscheint und nicht immer problemadäquat sein muss.

Allerdings tendieren die geplanten und bestehenden Regelungen dazu, Förderung erst zu akti-
vieren, wenn Beschäftigte ins Hintertreffen geraten sind. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive
könnte sich solche defizitorientierten Kriterien als ungeeignet herausstellen, um einen umfassen-
denstrukturellenWandel erfolgreich zubewältigen.UmmitdenÄnderungenderArbeitswelt Schritt
zu halten und die individuellen Arbeitsmarktchancen zu sichern, wird lebenslanges Lernen immer
wichtiger (z. B. Heß et al. 2019). Auch zeigt sich bei der Entscheidung für oder gegen Weiterbildung
der Abstand vom Bildungssystem und vom Lernen an sich regelmäßig als wesentliche Hürde. Dies
spräche für Förderkriterien, die sich nicht an bereits eingetretenen Defiziten orientieren und so
eher eine proaktive Unterstützung auf kontinuierlicher Basis ermöglichen (Weber 2020). Weiterbil-
dungsprogramme könnten bereits unmittelbar an die Erstausbildung beziehungsweise Schulbil-
dung anknüpfen.

Neben der Aufstockung der Zuschüsse sieht der Gesetzentwurf unter gewissen Bedingungen
die Möglichkeit von Sammelanträgen zur Weiterbildungsförderung für mehrere Beschäftigte vor,
womit der Aufwand für Betriebe bei der Beantragung reduziert und die Inanspruchnahme erhöht
werden kann. Diese Möglichkeit kann damit zum Bürokratieabbau beitragen.
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4 Qualifizierung in der Transfergesellschaft

Die geplanten Änderungen des § 111a (1) SGB III heben die Beschränkung der Fördermöglichkei-
ten in einer Transfergesellschaft auf Ältere undGeringqualifizierte auf. Zudemermöglicht § 111a (3)
SGB III der Bundesagentur für Arbeit, sich an bis zu 75 Prozent der Kosten der Qualifizierung in von
KMUs eingerichteten Transfergesellschaften zu beteiligen, statt wie bisher 50 Prozent. Auch soll die
Möglichkeit ausgebaut werden, Qualifizierungen über das Ende des Bezugs von Transferkurzarbei-
tergeld hinaus fördern zu können. Nach § 111a (2) Satz 1 SGB III kann dieMaßnahme auch gefördert
werden, wenn sie spätestens drei Monate oder bei länger als ein Jahr dauernden Maßnahmen spä-
testens sechs Monate vor der Ausschöpfung des Anspruchs auf Transferkurzarbeitergeld beginnt.

Bewertung

Transfergesellschaften dienen dem Zweck, drohende Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Mittel dafür
können grundsätzlich Vermittlung in Arbeit oder Weiterentwicklung der Qualifikationen sein. Im
Zuge des strukturellen Wandels etwa im Hinblick auf Digitalisierung oder E-Mobilität werden
Arbeitsplätze mit mittleren Qualifikationsanforderungen häufig betroffen sein (Weber 2019a). Des-
halb ist es sinnvoll, Mittel der Qualifizierungsförderung in Transfergesellschaften ohne Beschrän-
kung auf Ältere und Geringqualifizierte nutzen zu können. Gleiches gilt für die Möglichkeit, die För-
derung über das Ende des Transferkurzarbeitergeldes hinaus fortzuführen. Hier dürfte es norma-
lerweise um längere Weiterbildungen oder gar berufliche Neuqualifizierungen gehen, die von den
Betroffenen hohe Anstrengungen verlangen. Diese sollten deshalb entsprechend nachhaltig unter-
stützt werden, gegeben, dass die Arbeitsmarktchancen so verbessert werden können.

5 Rechtsanspruch auf Förderung des
Nachholens eines Berufsabschlusses

Im Rahmen des § 81 SGB III wandelt der Entwurf die Übernahme der Weiterbildungskosten einer
berufsabschlussbezogenen Weiterbildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufs-
abschluss von einer Ermessensleistung in eine Pflichtleistung um. Damit wird ein Rechtsanspruch
auf die Förderung einer Weiterbildung, die auf einen Berufsabschluss zielt, eingeführt. Vorausset-
zung ist, dass bestimmte Förderkriterien eingehalten werden, die der Entwurf neu konkretisiert:

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen für den angestrebten Beruf geeignet sein.
• Die Berufsausbildung wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfolgreich abgeschlossen.
• Der Berufsabschluss verbessert die Beschäftigungschancen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre beruflich
tätig gewesen sind, werden nur gefördert, wenn eine Berufsausbildung oder eine berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme aus in ihrer Person liegenden Gründen nicht möglich oder nicht zumut-
bar ist oder die Weiterbildung in einem Engpassberuf angestrebt wird.
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6

Bewertung

Der Gesetzentwurf sieht für gering qualifizierte Beschäftigte einen Rechtsanspruch auf den Zugang
zu Weiterbildungen, die zu einem nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses führen, vor. Der
im SGB III bereits relativierte Vermittlungsvorrang durch Gleichstellung einer Qualifizierung wird
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss durch die Umwandlung von einer
Ermessens- in eine Pflichtleistung für diese spezifische Konstellation gänzlich aufgehoben und
über die Verbindung mit § 16 Absatz 1 Satz 4 auch im SGB II durchsetzbar. Beides ist aufgrund der
hohen Bedeutung von Berufsabschlüssen gerade auch in Bezug auf eine höhere Beschäftigungs-
wahrscheinlichkeit beziehungsweise ein geringeres Risiko, arbeitslos zu werden, nachvollziehbar.
Jedoch muss auch ein Rechtsanspruch durch geeignete Kriterien dafür Sorge tragen, dass die För-
derung tatsächlich auf einen im Arbeitsmarkt verwendbaren Berufsabschluss abzielt. Die Einschät-
zung, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für einen angestrebtenBeruf geeignet sind undmit
welcher Wahrscheinlichkeit sie die Ausbildung erfolgreich abschließen, liegt weiterhin im Ermes-
sender Vermittlungs- beziehungsweise Integrationsfachkräfte. Inwieweit die angedachteÄnderung
deshalb faktisch die Rechtsposition der Antragstellenden ändert und wie sich dies auf die Inan-
spruchnahme der Weiterbildungsförderung auswirken könnte, bleibt abzuwarten.

Kurzarbeit

Um im präventiven Sinne auch für längere Zeiten der Kurzarbeit gewappnet zu sein und Weiterbil-
dungsanreize für die davon betroffenen Beschäftigten zu erhöhen, sieht der Gesetzentwurf in § 109
SGB III eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung vor. Betrieben, die ihre Beschäftig-
ten bei länger anhaltendem Arbeitsausfall beruflich qualifizieren, wird unter erleichterten Voraus-
setzungeneine längere ZahlungdesKurzarbeitergeldes ermöglicht. AußerdemkönnenBetriebedie
von ihnen allein zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge teilweise erstattet bekommen.

Bewertung

Kurzarbeit ist ein gutes Mittel, um Betrieben und ihrenMitarbeitern über eine vorübergehende Auf-
tragsschwäche hinweg zu helfen (z. B. Gehrke et al. 2016). Hierdurch können Entlassungen vermie-
den werden. Eine solche Situation ist im Hinblick auf den aktuellen Wirtschaftsabschwung gege-
ben. Unterstützt man die Firmen dabei, ihre Mitarbeiter zu halten, profitieren davon zunächst die
Mitarbeiter, im nächsten Aufschwung auch die Firmen und schließlich aufgrund geringerer Arbeits-
losigkeit die Gesellschaft.

Kurzarbeitmit Qualifizierung zu verknüpfen, ist grundsätzlich sinnvoll, da so eine Zeit geringer Aus-
lastung genutzt werden kann (sofern dies angesichts der nur schwer vorhersehbaren Dauer von
Kurzarbeit und des oft nur teilweisen Ausfalls von Arbeitszeit organisierbar ist). Allerdings erscheint
dies nur angemessen, wenn die Arbeitsplätze bestehen bleiben und nur vorübergehend nicht aus-
gelastet sind. Kurzarbeit ist grundsätzlich kein geeignetes Mittel zur Stabilisierung der Beschäfti-
gung, wenn es nicht um eine vorübergehende Nachfrageschwäche geht, sondern um eine funda-
mentale, längerfristige Änderung des Geschäftsmodells (Weber 2019b). Soll in einer solchen Situa-
tion Weiterbildung durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen unterstützt werden, ist dies durch
eine geeignete Weiterbildungsförderung sicherzustellen, nicht durch Kurzarbeitergeld. Insofern
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sollte das Kriterium für die Dauer der Finanzierung von Kurzarbeit auch nicht dieWeiterbildungstä-
tigkeit sein, sondern die wirtschaftliche Situation des Betriebs. Ebenso ist eine teilweise Erstattung
vonSozialversicherungsbeiträgenan sichnachvollziehbar. Auchhier sollten aber Instrumente einer
generellen Weiterbildungsförderung genutzt werden, die nicht auf Kurzarbeit beschränkt sind.

Verstetigung der Assistierten Ausbildung

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung sieht der Entwurf eine Zusammenle-
gung der ausbildungsbegleitendenHilfen und der Assistierten Ausbildung vor. Hierzu soll das aktu-
ell befristete Instrument der Assistierten Ausbildung verstetigt und weiterentwickelt werden und
künftig auch die Angebote der ausbildungsbegleitenden Hilfen umfassen.

Bewertung

Nachwie vor bietet die BA ein breites Spektrum von Angeboten der Berufsvorbereitung an, die sich
zumTeil hinsichtlich der Zielgruppe (Startvoraussetzung undQualifikation), der Trägerschaft (Maß-
nahme-Trägerschaft, Einbindung von Betrieben und Schulen etc.) oder der Laufzeit unterscheiden,
inhaltlich jedoch vergleichsweise ähnliche Ziele verfolgen und de facto nur bedingt abgrenzbar
sind.

In der Praxis unterscheiden sich die Angebote vielfach hinsichtlich der Selektivität beim Zugang
und dementsprechend auch beimÜbergang inweiterführende Angebote oder beim Integrationser-
folg in Ausbildung oder Beschäftigung (Dietrich 2008; IAB und GIB 2012. Bezüglich der Inhalte stellt
aucheineaktuelleBefragungzuPraxiserfahrungenvonBeschäftigten inAgenturen/Jobcentern,Bil-
dungsdienstleistern, Teilnehmenden sowie Betrieben (Conrads et al. 2018) eine hohe Überschnei-
dung von Assistierter Ausbildung mit anderen Instrumenten wie den Berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen (BvB), der Einstiegsqualifizierung (EQ) oder den ausbildungsbegleitenden Hil-
fen (abH) fest undempfiehlt eine stärkereZusammenlegung. „Ausder Sicht vonMitarbeitendenvon
Bildungsdienstleistern und Arbeitsagenturen ist eine Prüfung der Zusammenlegung mehrerer sich
überschneidender Maßnahmenwichtig für eine bessere Akzeptanz und Übersichtlichkeit (Conrads
et al. 2018: 4 f.)“. Zu einer analogen Einschätzung kommt Weiß (2015). Eine Zusammenführung der
Assistierten Ausbildung und der ausbildungsbegleitenden Hilfen erscheint vor diesemHintergrund
sinnvoll.
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8 Verlängerung der Regelung zur
Weiterbildungsprämie

Zur Erhöhung der Motivation und Steigerung des Durchhaltevermögens erhalten Teilnehmende
an einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung beim Bestehen einer durch Ausbildungsver-
ordnung vorgeschriebenen Zwischenprüfung eine Prämie von 1.000 Euro und beim Bestehen der
Abschlussprüfung eine Prämie von 1.500 Euro. Diese Regelung gilt aktuell für Eintritte in berufs-
abschlussbezogene Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2020. Die Prämienregelung soll bis zum
31. Dezember 2023 (§ 131a SGB III) verlängert werden, sodass Daten für einen längeren Zeitraum
vorliegen, die eine valide Beurteilung über die Wirksamkeit der Weiterbildungsprämie zulassen.

Evaluationsergebnisse

Ergebnisse einer IAB-Befragung von Arbeitslosen weisen darauf hin, dass neben den abschlussbe-
zogenen Prämien zusätzliche Zahlungen in Form eines monatlichen Zuschusses zum Lebensunter-
halt die Motivation zur Teilnahme an geförderter Weiterbildung steigern könnten (Osiander und
Dietz 2015, 2016). Lang undOsiander (2017) untersuchten das Modellprojekt „Abschlussorientierte
Qualifizierung mit Anreizsystem für bis 35-Jährige“, das in einer Region in Ostthüringen durchge-
führt wurde. Auch wenn die Implementation des Projekts keine kausale Evaluation ermöglichte,
weisendie Ergebnisse darauf hin, dass ein Prämiensystem inder Praxis nicht notwendigerweisemit
einem stark gesteigerten Weiterbildungsinteresse und weniger Abbrüchen verbunden sein muss.

Bewertung

Die Prüfung der Verlängerung der Regelungen zu abschlussbezogenen Prämien wurde auch in der
NationalenWeiterbildungsstrategie vereinbart undwürdemit demGesetzentwurf umgesetzt. Kau-
saleWirkungsanalysen sind bei der derzeitigen Regelung, nach der alle Teilnehmenden an entspre-
chenden Weiterbildungen nach bestandenen Prüfungen einen Anspruch auf eine Weiterbildungs-
prämie haben, nicht möglich (fehlende Vergleichsgruppe). Daher wäre es sinnvoll, die Auswirkun-
gen von Prämienzahlungen – und alternativ auch die Wirkung von monatlichen Zuschüssen wäh-
rend derWeiterbildung – erst noch einmal in einer Form zu erproben, die kausale Folgerungen über
ihre Wirksamkeit zulässt, bevor die Regelung in ihrer jetzigen Form verlängert wird.

9 Maßnahmezulassung und
Bundesdurchschnittskostensätze

Der Gesetzentwurf sieht teilweise neue Regelungen für die Maßnahmezulassung vor. Um den sich
ändernden Anforderungen des Marktes an Maßnahmen gerecht zu werden, soll der Spielraum der
fachkundigen Stellen bei der Zulassung von Maßnahmen erweitert und die Kostenkalkulation fle-
xibilisiert werden. Die Bundesdurchschnittskostensätze im Bereich der beruflichen Weiterbildung
sollen angehoben und die Regelungen der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung an das
neue Verfahren angepasst werden. Eine Sonderregelung sieht zudem eine einmalige Anhebung der
durchschnittlichen Kostensätze im Bereich der beruflichen Weiterbildung um 20Prozent für den
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1. August 2020 vor. Darüber hinaus soll die allgemeine Mindestzahl an Teilnehmenden, auf deren
Basis die Kosten durch die Anbieter berechnet werden, von fünfzehn auf zwölf gesenkt und den
fachkundigenStellen ein größerer Spielraumbei der Anerkennung vonMaßnahmen zuerkanntwer-
den, bei denen aufgrund der Geltendmachung von besonderen Aufwendungen bis zu 20 Prozent
über dem Bundesdurchschnittskostensatz liegende Kosten geltend gemacht werden.

Bewertung

Aufgrund der bisherigen unterschiedlichen Regeln zur Zulassung von Maßnahmen mit Kosten, die
über den Bundesdurchschnittskostensätzen liegen, haben sich die Bundesdurchschnittskosten-
sätze selbst in den Bereichen der beruflichen Weiterbildung (mit sehr geringer Steigerung) und
der Aktivierungsmaßnahmen nach § 45 SGB III (mit dynamischerer Steigerung) unterschiedlich
entwickelt. Durch die sehr niedrigen Sätze im Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung wurde möglicherweise das Angebot an Kursen beziehungsweise deren Qualität beeinträch-
tigt (vgl. auch BMAS-FB 530). Beide Regelungen sollen nun zusammengeführt und auf eine einheit-
liche Basis gestellt werden, bei der anstelle einer jährlichen Berechnung auf Grundlage der tatsäch-
lichenKostendiesenun imzweijährigenRhythmusberechnet undnebender allgemeinenPreisstei-
gerung auch die jeweilige Lohnsteigerung im Bereich der beruflichen Erwachsenenbildung zusätz-
lichberücksichtigtwerdenkann.Gleichzeitig soll die Anhebungder durchschnittlichenKostensätze
im Bereich der beruflichen Weiterbildung um 20 Prozent die bereits aufgetretenen negativen Aus-
wirkungen des bisherigenModells ausgleichen. Auch die Reduktion der Berechnungsgrundlage auf
zwölf TeilnehmendedientdemZiel, einenKonflikt zwischenWirtschaftlichkeit undQualität zu redu-
zieren. Die Ausweitung der Zuständigkeit der fachkundigen Stellen bei der Anerkennung von über
dem jeweiligenBundesdurchschnittskostensatz liegendenMaßnahmenkanndazu führen, dass der
Prüfaufwand bei der Bundesagentur für Arbeit, die bisher auch bei diesen Fällen für die Kostenprü-
fung zuständig war, reduziert wird. Alle diese Anpassungen sind nachvollziehbar.

10 Arbeitsuchend- und Arbeitslosmeldung

Das Gesetz soll die frühzeitige Arbeitsuchendmeldung und die Arbeitslosmeldung zeitgemäß wei-
terentwickeln. Beide sollen künftig auch elektronisch erfolgen können. Gleichzeitig soll der Vermitt-
lungsprozess zur zügigen Wiedereingliederung gestärkt werden, indem die zuständige Agentur für
Arbeit mit arbeitsuchend gemeldeten Personen unverzüglich nach der Meldung – persönlich oder
über per Videotelefonie – ein erstesBeratungs- undVermittlungsgespräch führen soll. Hiervonkann
inbegründetenEinzelfällenabgesehenwerden,wenndas zeitnaheEndederArbeitslosigkeitbereits
feststeht. Die zuständige Agentur für Arbeit soll mit Arbeitslosen zudem unverzüglich nach Eintritt
der Arbeitslosigkeit ein persönliches Beratungs- und Vermittlungsgespräch führen; hierauf kann
verzichtet werden, wenn das persönliche Beratungs- und Vermittlungsgespräch bereits zeitnah vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit geführt worden ist. Beide Regelungen sollen dazu dienen, Arbeitslosig-
keit möglichst nicht eintreten zu lassen, zumindest aber möglichst schnell wieder zu beenden.
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Forschungsstand und Evaluationsergebnisse

Auf individueller Ebene tragen Beratungs- und Vermittlungsgespräche im Mittel zur Vermittlung
in Arbeit bei – dabei wirken sich sowohl die Einladungen an sich (ex ante) als auch die erfolgten
Gespräche (ex post) aus (s. die Überblicksstudie von Rosholm 2014). Die Vermittlungs- und Bera-
tungsgespräche sind vor allem in einer frühen Phase der Arbeitslosigkeit wirksam (Rosholm 2014).
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen haben jedoch in der Regel heterogene Effekte – sie wirken für
bestimmte, aber nicht für alle Personengruppen. Dies dürfte auch für frühzeitige Beratungs- und
Vermittlungsgespräche nach der Arbeitsuchend- beziehungsweise Arbeitslosmeldung gelten.

So zeigt etwa Stephan (2016) für eine Stichprobe von Arbeitsuchendmeldungen aus den Jahren
2012/2013: Mehr als ein Drittel der Personen, die sich entsprechend registrierten, waren zu dem
Zeitpunkt befristet beschäftigt; von ihnen war fünf Monate später jeder vierte immer noch beim
alten Arbeitgeber beschäftigt. Bei diesem Personenkreis beeinflusst ein frühzeitiges Gespräch die
Arbeitsmarktchancen vermutlich nicht, bindet aber Vermittlerkapazitäten. Ein laufendes Modell-
projekt von IAB und BA-Zentrale untersucht aktuell, wie sich der Zeitpunkt des Erstgesprächs nach
derArbeitsuchendmeldungauf dieweiterenErwerbsverläufe auswirkt; BefundeausdiesemProjekt
sind im Jahr 2021 zu erwarten.

Sofern die Arbeitsnachfrage der Betriebe geringer als das Arbeitsangebot ist, beeinflussen Vermitt-
lungshilfen für Arbeitslose vor allemdieReihenfolge, in der Arbeitslosewieder einenneuen Jobauf-
nehmen. In diesem Fall entsteht der auf individueller Ebene positive Effekt von Vermittlungshilfen
zumindest teilweiseaufKostenandererPersonen,diedadurcherst später einenJob finden. Evidenz
hierzu liegt nicht direkt zu Vermittlungs- und Beratungsgesprächen, aber zu Aktivierungsprogram-
men vor. Studien für Frankreich (Crépon et al. 2013) undDänemark (Gautier et al. 2018) zeigen, dass
dort positive individuelle Effekte solcher Aktivierungsprogramme zu einem wesentlichen Teil auf
Verdrängungseffekten beruhten. Auchwennman berücksichtigt, dass Unternehmen bei verbesser-
ten Vermittlungsprozessen mehr Stellen schaffen könnten, fielen daher die Gesamteffekte auf den
Arbeitsmarkt gering aus (Gautier et al. 2018). Bei einer guten Arbeitsmarktlage sind die beschrie-
benen Verdrängungseffekte jedoch weniger ausgeprägt als bei einer schlechten Arbeitsmarktlage
(Crépon et al. 2013). Für Vermittlungs- und Beratungsgespräche zeigt eine Studie für Dänemark,
dass diese die Vakanzdauern inUnternehmennur bei einer gutenArbeitsmarktlage reduzieren kön-
nen (Brodersen et al. 2013).

Bewertung

Die Möglichkeit elektronischer Arbeitsuchend- und Arbeitslosmeldungen ist bürgerfreundlich, da
hierdurch für Bürgerinnen und Bürger Wege- und Wartezeiten entfallen. Eine elektronische Arbeit-
suchendmeldung ist bereits aktuell möglich, wobei im Anschluss aber eine persönliche Meldung
erfolgen muss; die Arbeitslosmeldung muss nach aktueller gesetzlicher Lage persönlich erfolgen.
Die Möglichkeit, Beratungs- und Vermittlungsgespräche per Videotelefonie zu führen, kann eben-
falls zum Bürokratieabbau beitragen; Voraussetzung ist, den Einsatz flächendeckend und unter
geringem Aufwand für Bürgerinnen und Bürger (z. B. über das Smartphone) zu ermöglichen.

Wie im vorangegangenen Abschnitt ausgeführt wurde, dürften frühzeitige Vermittlungs- und Bera-
tungsgespräche mit Personen, die sich arbeitsuchend melden, nur bei einem Teil dieses Perso-
nenkreises positive Arbeitsmarktwirkungen haben. Daher ist die – nur in der Gesetzesbegründung,
nicht aber im Gesetzestext genannte – Option wichtig, dass auf ein frühzeitiges Gespräch nach der
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Arbeitsuchendmeldung verzichtet werden kann, wenn das Ende der Arbeitslosigkeit abzusehen ist.
Allerdings führt die Gesetzesbegründung ebenfalls aus, dass unterschiedliche individuelle Einglie-
derungschancendieDurchführungeinesBeratungs- undVermittlungsgesprächsnicht beeinflussen
sollen. Da sich solche Gespräche vermutlich bei manchen Personengruppen kaum oder sogar gar
nicht auf die individuellen Erwerbsverläufe auswirken, ist fraglich, dass dieses Vorgehen zu einem
effektiven Einsatz der Vermittlungsressourcen führt. Aus Sicht des IAB wäre daher erwägenswert,
hier mehr Flexibilität zu ermöglichen.

Forschungsbefunde zu denWirkungen von Beratungs- und Vermittlungsgesprächen weisen darauf
hin, dass verpflichtende frühe Gespräche nach Eintritt der Arbeitslosigkeit überwiegend sinnvoll
sein könnten. Allerdings dürfte auch hier gelten, dass die Gespräche imMittel zwar positive Effekte
haben, bei bestimmten Gruppen aber verzichtbar wären. Dies wäre insbesondere bei besonders
marktnahenPersonen zu erwarten (s. auch vandenBerg et al. 2016). DieGesetzesbegründung führt
aus (im Gesetzestext selbst ist dies nicht aufgenommen), dass auf das persönliche Beratungs- und
VermittlungsgesprächnachBeginnder Arbeitslosigkeit verzichtetwerden kann,wennder Versiche-
rungsfall absehbar kurzfristig endet. AusSichtdes IABwäreerwägenswert, bei derTerminierungder
Gespräche nach Eintritt der Arbeitslosigkeit auch darüber hinaus mehr Flexibilität zu ermöglichen.

11 Fazit

Der Gesetzentwurf zur Förderung der beruflichenWeiterbildung imStrukturwandel und zurWeiter-
entwicklung der Ausbildungsförderung sieht verschiedene Anpassungen bei der Weiterbildungs-
und Ausbildungsförderung vor. Aus- und Weiterbildung kommen vor dem Hintergrund des Struk-
turwandelsunddamit einhergehendenÄnderungenderAnforderungenanQualifizierungundKom-
petenzender Beschäftigten einewichtige Rolle zu. Neben einer Stärkungder Ausbildungsförderung
zielt der Gesetzentwurf vor allem auf die Stärkung der Weiterbildungsförderung in besonders vom
Strukturwandel betroffenen Branchen und Betrieben ab.

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Aufstockung der Zuschüsse aus dem Qualifizierungschancen-
gesetz ist aufgrund der hohen Bedeutung von Weiterbildungspolitik zur Begegnung der aktuellen
Herausforderungen am Arbeitsmarkt prinzipiell nachvollziehbar.

Die Erweiterung der Fördermöglichkeiten in Transfergesellschaften erscheinen sachgerecht. Sie
ermöglichen allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nun auch den Abschluss umfangreiche-
rer Weiterbildungen, deren Förderdauer über das Ende des Transferkurzarbeitergeldes hinausge-
hen kann, und die besonders für vom Strukturwandel betroffene Beschäftigte notwendig sein kön-
nen.

Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verknüpfen, ist prinzipiell sinnvoll, wenn die Arbeitsplätze grund-
sätzlich bestehen bleiben und nur vorübergehend nicht ausgelastet sind. Soll Weiterbildung aber
während einer nicht nur vorübergehendenNachfrageschwäche politisch unterstützt werden, sollte
das nicht durch Kurzarbeitergeld, sondern durch eine geeignete Weiterbildungsförderung gesche-
hen.

Eine Zusammenführung der Assistierten Ausbildung und der ausbildungsbegleitenden Hilfen
erscheint vordemHintergrund, dassunterschiedlicheAngebotederBerufsvorbereitungvergleichs-
weise ähnliche Ziele verfolgen, angemessen.
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Ob die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Förderung einer berufsabschlussbezogenen Weiter-
bildung tatsächlich Auswirkungen auf die Rechtsposition der Antragstellenden und auf die Inan-
spruchnahme der Weiterbildungsförderung hat, bleibt abzuwarten. Die Einschätzung der Eignung
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Erfolgswahrscheinlichkeit liegt weiterhin im
Ermessen der Vermittlungs- beziehungsweise Integrationsfachkräfte. Dies erscheint aber sachlich
auch angemessen.

Vor dem Hintergrund der bisherigen unterschiedlichen Entwicklung der Bundesdurchschnittskos-
tensätze für verschiedene Maßnahmen, erscheint eine vereinheitlichte Vorgehensweise und eine
Anhebung der durchschnittlichen Kostensätze im Bereich der beruflichen Weiterbildung ange-
bracht.

Der Gesetzentwurf schreibt schließlich fest, dass unverzüglich nach der Arbeitssuchend- und
Arbeitslosmeldung ein Beratungs- und Vermittlungsgespräch geführt werden soll. Auch wenn hier
Ausnahmen genannt werden, wäre aus Forschungssicht grundsätzlichmehr Flexibilität bei der Ter-
minierung der Gespräche sinnvoll.
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